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Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Unter Bezugnahme auf die Note vom 23. März 2011, GZ BMG-92257/0013-
II/A/2/2010, betreffend den im Betreff angeführten Gesetzentwurf nimmt das Bun-
desministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz wie folgt Stellung: 
 
Zu Artikel 1 - Bundesgesetz über medizinische Assistenzberufe (MAB-Gesetz) 
und zu Artikel 2 – Änderung des MTF-SHD-Gesetzes 
 
Zu den §§ 32 Z 2 und 33 Abs. 1 MAB-Gesetz und zu § 69 Abs. 1 MTF-SHD-Gesetz: 
 
Zu den §§ 32 Z 2 und 33 Abs. 1 MAB-Gesetz sowie § 69 Abs. 1 MTF-SHD-Gesetz 
wird vorgeschlagen, die sachliche Rechtfertigung für die unterschiedliche Behan-
dlung von Teilzeit- und Vollzeitarbeitnehmern/Vollzeitarbeitnehmerinnen erläuternden 
Bemerkungen anzuführen. 
 
§ 19d Abs. 6 Arbeitszeitgesetz bzw. § 5 Abs. 4 KA-AZG legen fest, dass teilzeitbe-
schäftigte Arbeitnehmer/innen wegen der Teilzeitarbeit gegenüber vollzeitbeschäf-
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Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über medizini-
sche Assistenzberufe (MAB-Gesetz) erlassen und das MTF-SHD-G, das 
Ausbildungsvorbehaltsgesetz, das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz, das 
Bildungsdokumentationsgesetz und das Allgemeine Sozialversicherungs-
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tigten Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen nicht benachteiligt werden dürfen, es sei 
denn, sachliche Gründe rechtfertigen eine unterschiedliche Behandlung. 
 
Abschließend wird mitgeteilt, dass diese Stellungnahme in elektronischer Form auch 
dem Präsidium des Nationalrats an die Adresse begutachtungsverfahren@parla-
ment.gv.at übersendet wird. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bundesminister: 

Dr. Peter Gamauf 

Elektronisch gefertigt. 
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